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D er Eigentümer einer Sache kann, wenn der bösgläubige oder 
verklagte Besitzer seine' Herausgabepflicht nach § 985 BGB 
nicht erfüllt, unter den Voraussetzungen der § 280 Abs. 1 u.
3, § 281 Abs. 1 und 2 BGB Schadensersatz statt der Leistung 
verlangen.................................................  .....................  ..................270

Der. vom Auftragnehmer im Rahmen eines Einheitspreis
vertrags auf der Grundlage des Form blatts 221 (VHB 2008) 
kalkulierte Zuschlag für Wagnis ist nicht als ersparte Aufwen- 

. dung von der Vergütung nach § 649 Satz 2 BGB, § 8 Nr. 1 
Abs. 2 VOB/B (2006) in Abzug zu bringen, da hiermit das 
allgemeine unternehmerische Risiko abgesichert werden soll. 278

Ein ausländischer Staat unterliegt der deutschen Gerichtsbar
keit, sofern der Rechtsstreit staatliches Handeln nicht hoheit
licher N atur betrifft. Dies erfordert die Feststellung, dass ein 
dem Staat zurechenbares Handeln vorliegt.................................  290

a) Die in den §§ 126 ff. M arkenG enthaltenen Regelungen 
vermitteln nach der Novellierung des Markengesetzes durch 
das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten 
des geistigen Eigentums vom 7. Juli 2008 (BGBl. I, S. 1191) für 
geografische Herkunftsangaben keinen lautcrkcitsrcchtlich, 
sondern einen kennzeichenrechtlich begründeten Schutz.
b) Die Bestimmung des § 127 Abs. 1 M arkenG ist unions
rechtskonform dahingehend einschränkend auszulegcn, dass 
bei der Beurteilung der Frage, ob eine Gefahr der Irreführung 
über die geografische H erkunft des Produkts besteht, bei 
Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln mit der geografischen 
Herkunft etwa verbundene besondere Qualitäts- oder Eigen- 
schaftsvorstellungen unberücksichtigt bleiben.
c) Ein O nline-H ändler ist für ein im eigenen Namen auf
seiner Intcrnetseite eingestelltes Verkaufsahgebot als Täter 
verantwortlich, auch wenn er sich bei der Ausgestaltung der 
Produktpräsentation eines dritten Unternehmers -  hier seines 
Lieferanten -  bedient. (»Himalaya Salz«)...................................  302
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a) D er Schuldbeitritt des Sozialhilfeträgers zu r Zahlungsver
pflichtung des Hilfeempfängers aus dessen zivilrechtlichem 
Vertrag mit dem Leistungserbringer (hier: Schulvertrag über 
die Betreuung eines behinderten Kindes) erfolgt in 'd e r R e
gel durch einen privatrechtsgestaltenden Verwaltungsakt mit 
D rittw irkung (zugunsten des Leistungserbringers). Dadurch 
wird zwischen dem Sozialhilfeträger und dem Leistungser
bringer eine zivilrechtliche Rechtsbeziehung begründet.
b) D er Sozialhilfcträger ist an den im Bewilligungsbescheid 
im Grundverhältnis gegenüber dem Hilfeempfänger erklärten 
Schuldbeitritt grundsätzlich gebunden. Diese Bindungswir
kung besteht, solange und soweit der der Bewilligung zugrun
de liegende (begünstigende) Verwaltungsakt nicht zurückge
nommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch 
Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist (§ 39 Abs. 2, 
§§ 44 ff. SGB X).
c) Werden der Bewilligungsbescheid und der darin erklärte
Schuldbeitritt nach M aßgabe der §§ 44 ff. SGB X aufgehoben, 
entfällt im Verhältnis zum  Leistungserbringer der Rechtsgrund 
für Zahlungen des Sozialhilfeträgers. Wird der Bewilligungs- 
bescheid mit W irkung für die Vergangenheit zurückgenom 
men (§ 45 Abs: 2 ,4  SGB X), sind bereits geleistete Zahlungen 
nach § 812 Abs. 1 Satz 2 Alt. 1 BGB auszugleichen............ . 316
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